
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  

der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Dienstag, den 11.09.2012. 

 

3.2 Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Erdfunkstelle Usingen 
Beschlussfassung zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen 
Vorlage: 184/2012 
 

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, zum Bebauungsplanverfahren 
Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Erdfunkstelle Usingen die in Fettdruck 
und Kursivschrift dargestellten Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
und § 4a Abs. 3 BauGB und der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4a 
Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der Stadt Neu-
Anspach abzugeben. 

 
I.  Anregungen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange zur Beteiligung 

§ 4 Abs 2 BauGB  
 
1.  Kreisausschuss Hochtaunuskreis Fachbereich Verwaltungssteuerung, 

Organisation, Demografie und Statistik  
 Schreiben vom 18.05.2012, Az.: 90.60.15 
 
 Zu der Beschlussfassung und Öffentlichkeitsbeteiligung für den o.g. Bebauungsplan 

wird seitens des Kreisausschusses des Hochtaunuskreises wie folgt Stellung 
genommen: 

  
 Vom Fachbereich Ländlicher Raum werden die öffentlichen Belange der 

Landwirtschaft/Feldflur vertreten. Hierin sind Aufgaben der Landschaftspflege 
enthalten. Des Weiteren werden die öffentlichen Belange des Forstes wahrgenommen. 
Aus dieser Sicht wird zu der vorliegenden Bauleitplanung wie folgt Stellung 
genommen: 

 
 Aufgrund der gemeinsamen Planung des Projektes durch die Städte Neu-Anspach und 

Usingen in einem beide Kommunen betreffenden, gemeinsamen Planungsraum und 
der damit verbundenen zeitgleichen, parallelen Beteiligung der Behörden mit gleichen 
Entwurfsunterlagen erfolgt eine für beide Städte gleich lautende Stellungnahme zu 
dem Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage Erdfunkstelle 
Usingen". 

 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Allgemeine Situation 



 Mit dem oben genannten Bebauungsplan beabsichtigt die Stadt Neu-Anspach in einem 
gemeinsamen/interkommunalen Projekt mit der Stadt Usingen die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen, um innerhalb des eingezäunten Bereichs der 
Erdfunkstelle Merzhausen einen Solarpark errichten zu können. Gegenüber der 
ursprünglichen Absicht der beiden Städte den Solarpark selbst zu betreiben, wird nach 
der Novellierung des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) mit Datum vom März 2012 
nun ein Investor für die Umsetzung des Projekts gesucht. 

 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 Die Modulfläche teilt sich, in Anpassung an naturschutzrechtliche Erfordernisse, in eine 

südliche und eine nördliche Teilfläche auf. Beide Flächen wurden gegenüber der 
Vorentwurfsfassung nochmals geringfügig modifiziert und vergrößert. Auch erfolgte 
inzwischen die planerische Differenzierung in die Bereiche, die als Modulfläche genutzt 
werden und solche die als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" festgesetzt werden. In dem südlichen 
Teilbereich wird weiterhin eine Waldfläche im Sinne des Hessischen Forstgesetztes 
gemäß § 9 (1) 18b BauGB festgesetzt, welche auch zukünftig einer Nutzung als 
Weihnachtsbaumkultur unterliegen soll. 

 
 Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 Bilanzierung der Flächengrößen 
 Eine exakte Größenangabe der Geltungsbereiche, wie sie im Vorentwurf noch 

enthalten war, ist in den jetzt vorliegenden Entwurfsunterlagen nicht zu finden. Die 
beabsichtigten Flächennutzungen können, bis auf die Bereiche der Modulflächen, die 
in Zahlen angegeben sind, nur näherungsweise erfasst werden. Im Detail stellt sich die 
zukünftige Nutzung der Geltungsbereiche wie folgt dar: 

 
Nördliche Teilfläche:  
Gesamtfläche:      ca. 16,0 ha 
Modulfläche:              9,5 ha 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur  
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft: ca.   6,5 ha 
 
Südliche Teilfläche:  
Gesamtfläche      ca. 11,0 ha 
Modulfläche              3,6 ha 
Wald       ca.   3,0 ha 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft:     ca.   
4,4 ha 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die zukünftige Nutzung des Plangebietes stellt sich wie folgt dar: 
 
Nördliche Teilfläche:   
Gesamtfläche: 15,7 ha, hiervon Sondergebiet 10,2 ha, Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
5,3 ha und landwirtschaftlicher Weg 0,2 ha. 

 
 Südliche Teilfläche:   
 Gesamtfläche: 12,9 ha, hiervon Sondergebiet 3,9 ha, Wald 5,0 ha, Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 4,0 ha. 

 
 Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft 



 Die Flächen unterliegen, bis auf den Bereich der Weihnachtsbaumkultur, einer 
extensiven landwirtschaftlichen Nutzung durch die Beweidung mit Schafen. Die 
Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft ist somit zu konstatieren. Vor dem 
Hintergrund des politischen Willens den Energiebedarfs zukünftig zu 100% aus 
regenerativen Energien zu decken sowie aufgrund der an dem Standort vorhandenen 
Vorbelastungen, wird diese Betroffenheit vom Grundsatz her gegenüber dem 
Planungswillen beider Kommunen zurückgestellt. 

 
Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Deutliche Kritik wird jedoch an der erfolgten Festsetzung von externen 
Ausgleichsmaßnahmen geübt. Bei der Festsetzung des naturschutzrechtlichen 
Ausgleichs wurden landwirtschaftliche Belange in keinster Weise berücksichtigt. Eine 
vorhergehende Abstimmung diesbezüglich mit dem Amt für den ländlichen Raum ist 
nicht erfolgt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass während der 
Vorbesprechungen zu der Planung sowohl von Seiten der Kommunen wie auch von 
Seiten der Unteren Naturschutzbehörde des Hochtaunuskreises Einvernehmen dahin 
gehend bestand, dass der naturschutzrechtliche Ausgleich durch aufwertende 
Maßnahmen innerhalb der Sendefunkanlage geleistet werden soll. Unter anderem 
wurde hier das Aufbringen von Heumulch aus den Reifenberger Wiesen zur Steigerung 
der Artenvielfalt angesprochen. 
 
Die Auffassung wird nicht geteilt. 
 
Einvernehmen bestand dahingehend, dass mögliche interne 
Ausgleichsmaßnahmen eingehend geprüft werden. Intern wurde bereits eine 
Lösung zur Kompensation der vorgezogenen Fichtenrodungen mittels 
Strauchpflanzungen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
Für die Abwertung der von den Solarparkflächen betroffenen Grünlandvegetation 
konnte nach eingehender Prüfung jedoch keine adäquate interne 
Ausgleichslösung gefunden werden. Ein Heranziehen externer 
Ausgleichsflächen wurde daher hierfür erforderlich. Landwirtschaftliche Belange 
wurden hierbei in der Weise berücksichtigt, als lediglich im Landschaftsplan für 
entsprechende Zwecke empfohlene Flächen herangezogen wurden (ökologisch 
bedeutsames Grünland im Biotopverbundgebiet mit (vorrangigem) 
Handlungsbedarf zur Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen). Die betreffenden 
Flächen waren im Vorfeld der Planung zudem bereits durch die Untere 
Naturschutzbehörde zur Aufnahme ins Ökokonto bestätigt worden. Des Weiteren 
ist hervorzuheben, dass die betreffenden Flächen der Landwirtschaft nicht 
komplett entzogen werden, sondern in extensiver Form weiterbewirtschaftet 
werden können. 
 
Das angesprochene Aufbringen von Heumulch aus den Reifenberger Wiesen war 
mit einer unsicheren Erfolgsprognose verknüpft. Aufgrund der fehlenden 
Sicherheit einer anschließenden eindeutigen Aufwertung, wurde die Maßnahme 
nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 Bei einem Flächenpotential von 10,9 ha, welche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft innerhalb der 
Sendefunkanlage festgesetzt werden, ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Flächen 
zwar als Ausgleichsflächen festgesetzt und in ihrer Bewirtschaftung durch ein Verbot 
der Düngung eingeschränkt werden, in der Bilanzierung aber keine Berücksichtigung 
finden. Stattdessen wird eine weitere Betroffenheit öffentlicher Belange der 
Landwirtschaft durch die Festsetzung von externen Ausgleichsmaßnahmen, hier im 
Bereich der in der Plankarte 2 dargestellten Grünlandfläche, verursacht. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Die internen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen sowohl der Umsetzung 
der Ersatzanpflanzungen für verlorengehende Gehölzstrukturen in geeigneter 
räumlicher Anordnung (und weiteren Aufwertungsmaßnahmen für bestimmte 
Offenlandbrüter) als auch dem Erhalt des bereits vorhandenen hochwertigen 
Grünlandes. Eine gegenüber dem derzeitigen Zustand weitere Aufwertung der 
vorhandenen Grünlandvegetation (Magerweide) können die Flächen jedoch nicht 
leisten. 
 
In Bezug auf die Kompensationserfordernisse wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
in den jetzt festgesetzten Geltungsbereichen innerhalb der Sendefunkanlage nur 3,24 
ha tatsächlich überständerte Flächen (1/3 der als Modulflächen festgesetzten Bereiche 
(9,5 ha +1,2 ha = 10,7 ha : 3,3 = 3,2424 ha) ohne die Weihnachtsbaumkulturfläche, bei 
denen eine Verschlechterung der naturschutzfachlichen Wertigkeit durch die 
Überständerung nicht erwartet wird) einer festgesetzten Ausgleichsfläche von 10,9 ha 
innerhalb der Sendefunkanlage gegenübersteht. Das heißt, der durch 
Aufwertungsmaßnahmen anzustrebende Positiveffekt, z. B. durch das Aufbringen von 
Heumulch, muss auf die Flächeneinheit gesehen nur ein Drittel des 
Wertminderungseffektes durch die Überständerung kompensieren, um auf die 
Gesamtfläche bezogen eine ausgeglichene Bilanz zu erzeugen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die intern festgesetzten Ausgleichsflächen dienen der Kompensation der 
vorgezogenen Fichtenrodung (Strauchpflanzungen) sowie dem Erhalt der bereits 
hochwertigen Grünlandvegetation. Ferner dienen sie der Strukturverbesserung 
für lokal vorkommende Bodenbrüter. Die Überständerung von Grünland mit 
Solarmodulen wird jedoch extern ausgeglichen, da entsprechende Maßnahmen 
zur Grünlandextensivierung innerhalb der Erdfunkstelle im Sinne einer weiteren 
Aufwertung der Flächen nicht geeignet sind. 
 
Die zusätzliche Inanspruchnahme externer Ausgleichflächen lässt sich auf Basis des 
dargestellten Sachverhaltes nicht begründen. Die externen Ausgleichsmaßnahmen 
sind aus der Planung heraus zu nehmen und durch die Festsetzung von Maßnahmen 
im  Bereich der bereits für diese Zwecke festgesetzten Flächen innerhalb der 
Sendefunkanlage zu ersetzen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, kann auf die 
Festsetzung externer Ausgleichsflächen nicht verzichtet werden. 

 
Mit der Planung in ihrer jetzigen Fassung wird dem Gebot der planerischen 
Konfliktbewältigung nicht Genüge getan. Öffentliche Belange der Landwirtschaft 
wurden bei der Ausgleichflächenplanung nicht berücksichtigt. Die Planunterlagen sind 
bezüglich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsplanung entsprechend zu 
überarbeiten. 
 
Die Auffassung wird nicht geteilt. 
 
Die öffentlichen Belange der Landwirtschaft wurden bei der 
Ausgleichsflächenplanung gleichwohl berücksichtigt. So werden als externe 
Ausgleichsflächen lediglich im Landschaftsplan für entsprechende Zwecke 
empfohlene Flächen herangezogen (ökologisch bedeutsames Grünland im 
Biotopverbundgebiet mit (vorrangigem) Handlungsbedarf zur Umsetzung von 
Naturschutzmaßnahmen). Die ausgewählten Flächen werden zudem auch im 
Regionalen Flächennutzungsplan als ökologisch bedeutsame Flächennutzungen 
sowie als Vorbehalts- bzw. Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. 
Die betreffenden Flächen waren im Vorfeld der Planung zudem bereits durch die 



Untere Naturschutzbehörde zur Aufnahme ins Ökokonto bestätigt worden. 
Zudem bleiben die betreffenden Flächen der Landwirtschaft erhalten, indem sie 
weiterhin – in extensiver Form – als Grünland bewirtschaftet werden können. 
 
Bei der Beurteilung des Aufwertungspotentials der als Maßnahmenflächen 
festgesetzten Bereiche innerhalb der Sendefunkanlage ist zu berücksichtigen, dass 
diese Flächen nur temporär durch die vertragliche Bindung über HIAP (Hessisches 
Integriertes Agrarumweltprogramm), auf der Grundlage einer privaten 
unternehmerischen Entscheidung des Bewirtschafters, extensiv bewirtschaftet werden. 
Die Änderung der Bewirtschaftungsform ist momentan im Gesamtbereich der 
Sendefunkanlage jederzeit ohne Auflagen möglich und zulässig. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Hinblick auf die innerhalb der Erdfunkstelle gegebene, in regelmäßigen 
Abständen kündbare vertragliche Bindung über HIAP ist grundsätzlich 
anzumerken, dass als Grundlage bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung 
regelmäßig der tatsächlich gegebene Zustand einer Ausgangsfläche (und daran 
geknüpft die Frage ihrer Aufwertbarkeit) heranzuziehen ist und eben nicht der 
Vergleich zwischen zwei verschiedenen rechtlichen Bindungen. 
 
Vertragliche Bindung durch Agrarumweltmaßnahmen 
Mit der vertraglichen Bindung über das HIAP hat sich der derzeitige Bewirtschafter 
temporär zu einer Bewirtschaftung der Flächen nach den Richtlinien für den 
ökologischen Landbau entschieden (es besteht ein einjähriger Vertrag, der Ende 2012 
ausläuft). Als Gegenleistung erhält der Landwirt hierfür eine Ausgleichsleistung vom 
Staat. 
Bei Festhalten an der jetzigen Planung können die als Maßnahmenflächen 
festgesetzten Bereiche in einem zukünftigen HIAP-Vertrag nicht mehr berücksichtigt 
werden. Dies führt aus Sicht der Agrarförderung dazu, dass die Flächen über das HIAP 
nicht mehr förderfähig sind, somit Ersatzansprüche von Seiten des Bewirtschafters an 
die Kommunen entstehen, ohne das diese Flächen jedoch im Bebauungsplanverfahren 
selbst mit ihrer Festsetzung einen Nutzen generieren. Auch dies sollte bei der 
Abwägung bedacht werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Betroffenheit öffentlicher Belange des Forstes 
Nachdem aus Rücksicht auf naturschutzrechtliche Belange einer 
Ersatzaufforstungsfläche außerhalb der Sendefunkanlage von Seiten des Amtes für 
den ländlichen Raum zugestimmt wurde, obwohl auch hierdurch eine weitere 
erhebliche Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft verursacht wird 
(Entzug von 2 ha landwirtschaftlicher Produktionsfläche für die Neuanlage von Wald), 
ist die Betroffenheit öffentlicher Belange des Forstes als planerisch weitest gehend 
abgearbeitet zu beurteilen. Für die verbleibenden forstrechtlich noch zu 
kompensierenden 0,4 ha sollte das Instrument der Walderhaltungsabgabe gewählt 
werden, um keine weitere Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft zu 
verursachen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In Rücksichtsnahme auf landwirtschaftliche Belange wird nunmehr eine 
Ersatzaufforstung in Teilen im Osten innerhalb der Erdfunkstelle angestrebt. Bei 
der forstrechtlichen Genehmigung handelt es sich um ein gesondertes 
Verfahren, welches der Vollständigkeit halber im Umweltbericht dargestellt 
wurde. 
 
Wie in den Entwurfsunterlagen dargelegt, ist für die forstfachliche Abarbeitung der 
Waldrodung wie auch der Waldneuanlage ein separates Waldrodungsverfahren gemäß 



§§ 12 und 13 Hessisches Forstgesetz (HFG) vor Umsetzung der Maßnahmen 
durchzuführen. Zuständige Genehmigungsbehörde ist: 
 
Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises  
Fachbereich Ländlicher Raum  
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5  
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bodenschutz 
Die Nutzung von in der Sendefunkanlage bereits vorhandenen Wegen als Baustraßen 
wird aus Sicht der öffentlichen Belange der Landwirtschaft wie auch aus Sicht des 
Bodenschutzes begrüßt. Im Falle darüber hinaus erforderlicher Wegebaumaßnahmen 
sind diese nach der Bauphase zurückzubauen und entsprechend zu rekultivieren, so 
dass die anschließende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit sicher gestellt wird. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf der Ebene der Bauleitplanung resultiert darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf, da bereits entsprechende Hinweise zur Eingriffsminimierung 
in den Bebauungsplan aufgenommen wurden und zudem bspw. durch die 
textliche Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen, 
Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen innerhalb des Plangebietes 
sichergestellt werden kann, dass keine umfangreichen und dauerhaften 
Versiegelungen erfolgen werden. 
 
Der Fachreich Leitstelle Umwelt nimmt wie folgt zur Planung der Städte Usingen und 
Neu-Anspach Stellung: 
 
Im vorliegenden Entwurf wurde die Planung hinsichtlich der Festlegung von 
Sondergebietsflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft konkretisiert. Die Kartierungen der Fauna und Flora sind noch nicht 
abgeschlossen, so dass auch nicht abschließend Stellung genommen werden kann. 
Hinsichtlich der grundsätzlichen Aspekte für die Inanspruchnahme der Fläche als 
Solarpark wird auf die Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
verwiesen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Naturschutzsicht positiv ist die Bereitschaft der Städte, die besonders wertvollen 
Bereiche nicht in Anspruch zu nehmen. In der Begründung auf S. 3 wird ausgeführt, 
dass im jetzigen Entwurf keine ökologisch bedeutsamen Bereiche in Anspruch 
genommen werden. Hierzu ist anzumerken, dass der größte Teil der derzeit im 
Offenland überplanten Flächen als ökologisch bedeutsam einzustufen ist. Die Bereiche 
sind zwar artenärmer als die zuvor überplanten Bereiche, aber sie sind trotzdem mäßig 
wertvoll. Infolge der allgemeinen Nutzungsintensivierung oder Nutzungsaufgabe sind 
derartige Magergrünländer auch im weiteren Umfeld selten. Dies sollte in der Zu-
sammenfassung und Eingriffsbewertung auch dargestellt werden (S. 27, 3. Absatz). 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im entsprechenden Abschnitt Zusammenfassung und Eingriffsbewertung des 
Umweltberichts findet sich bereits die Darstellung, dass die naturschutzfachliche 
Wertigkeit der betroffenen artenarmen Magerweideflächen als leicht erhöht (= 
mäßig wertvoll) einzustufen ist. 
 



Der Gutachter geht davon aus, dass 30 % der Fläche von Modulen überdeckt sein 
wird, den Anteil nicht beschatteter Bereiche sieht er bei 65 %. Dies ist nicht 
nachvollziehbar. Aufgrund des Sonneneinfallwinkels kommt es zu weiteren 
Verschattungen, die Auswirkungen auf die Lichtverhältnisse und das Mikroklima haben 
und damit auch auf die Vegetation. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die Anlagen 
möglichst eng zusammen gestellt, der Abstand ergibt sich aus der Vermeidung von 
Verschattungen der Modulflächen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den in den Planunterlagen enthaltenen prozentualen Angaben handelt es 
sich um Erfahrungswerte (vgl. z.B. Leitfaden zur Berücksichtigung von 
Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) im 
Zusammenhang mit vergleichbaren Photovoltaik-Freiflächenanlagen, sodass 
zwar nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Tagesgang weitere Bereiche 
temporär verschattet oder auch nicht verschattet werden, aber dennoch auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine hinreichende Einschätzung der 
künftigen Nutzung erfolgen kann. 
 
Da nach Aussage des Gutachters bereits aus Kostengründen bzw. aus Sicht des 
Betreibers eine Minimierung von Wegebeziehungen erfolgt und auch bei 
vergleichbaren Anlagen der Umfang der Nebenanlagen 3 - 5 % der Gesamtfläche nicht 
überschritten wird, ist aus Betreibersicht eine Festsetzung zur Beschränkung der 
Nebenanlagen unschädlich. Da es sich aber um naturschutzfachlich bedeutsames 
Grünland handelt, ist aus Naturschutzsicht die Inanspruchnahme auf diese Flä-
chengröße durch eine Festsetzung entsprechend zu beschränken. Da nur eine 
versiegelte bzw. befestigte Fläche von 3 % als Eingriff betrachtet wird, ist die 
Festsetzung dementsprechend zu formulieren. Dementsprechend ist auch Festsetzung 
3.2 anzupassen, d.h. statt 90 % der Grundstücksfreifläche sind 97 % der 
Sondergebietsfläche als Grünfläche anzulegen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird jedoch nicht 
gefolgt. 
Im Umweltbericht erfolgt jedoch eine Modifikation der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung. Der erforderliche Mehrausgleich erfolgt über 
Maßnahmen innerhalb der Erdfunkstelle (gezielte Strukturverbesserungen in 
Form von Lesesteinhaufen). 
 
Für die Flächen im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist festgesetzt, dass sie 
extensiv durch Mahd oder Beweidung gepflegt werden. Dies ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht auch erforderlich. Es kann jedoch zu Konflikten mit den 
Forderungen des Brandschutzes kommen, der ein regelmäßiges Mähen vorschreibt. 
Dies ist zu klären und ggf. entsprechend als Eingriffswirkung zu berücksichtigen, auch 
in der artenschutzrechtlichen Prüfung. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Fachbereich Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde 
ebenfalls an der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligt und hat 
diesbezüglich keine Bedenken gegen die vorliegende Planung geäußert.  
 
Aus Naturschutzsicht positiv ist die Verlagerung der Sondergebietsflächen in die 
Weihnachtsbaumkultur hinein zu sehen. Während der Bauphase und insbesondere 
auch bei der Rodung der Weihnachtsbäume ist jedoch sicherzustellen, dass die Rote-
Liste-Arten nicht beschädigt werden, ggf. ist eine Sodenverpflanzung durchzuführen. 
Des Weiteren ist während der Bauphase sicherzustellen, dass die Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft und die außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Grünlandflächen, 



insbesondere die besonders wertvollen Grünlandbereiche, nicht befahren oder als 
Lager- und Abstellfläche genutzt werden. Beim Bau der Kabeltrassen ist der 
Oberboden abzunehmen, separat fachgerecht zu lagern und im Anschluss wieder 
aufzubringen. Hierfür sind geeignete Lagerflächen zu finden. In der 
Eingriffsbetrachtung sind die Ergebnisse der Kampfmitteluntersuchung zu berück-
sichtigen. Je nach Anzahl der Kampfmittelfunde stellt die Beseitigung ein Eingriff dar. 
Hierzu fehlen Angaben. Wie auch beim Bau der Kabeltrassen ist der Oberboden 
unbedingt separat fachgerecht zwischen zu lagern. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In den Umweltbericht werden weitergehende Ausführungen zu den angeführten 
Punkten vorgenommen sowie entsprechende Hinweise in die Plankarte des 
Bebauungsplans aufgenommen. Im Unterschied zum Ausgleich der durch den 
Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft handelt es sich 
bei den durch die Kampfmittelräumung erfolgenden Eingriffen darüber hinaus 
um notwendige vorbereitende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. 
 
Die bereits durchgeführte Rodung der Fichten wurde mit der naturschutzrechtlichen 
Genehmigung vom 11.04.2012 genehmigt. Aus diesem Grund ist der Eingriff, aber 
auch die (teilweise auch bereits durchgeführten) Ausgleichsmaßnahmen in der 
Eingriffs- und Ausgleichsplanung und damit in der Abwägung nicht mehr zu 
berücksichtigen, sondern lediglich nachrichtlich zu übernehmen (keine Zuordnung 
nach § 9 (1a) BauGB). 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a BauGB wird entsprechend 
angepasst. 
 
Die externen Ausgleichsflächen wurden im Vorfeld mit uns abgestimmt und haben 
unsere Zustimmung gefunden. 
 
Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der Mindesthöhe der Modultische von 100 cm ist das Streulicht unter den 
Modulen ausreichend, um eine geschlossene Vegetationsdecke zu gewährleisten, es 
kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass im Kantenbereich keine 
Schädigung der Vegetation auftritt, zumindest die Standortverhältnisse ändern sich. 
Der Gutachter geht davon aus, dass keine überdurchschnittlichen Tiefen vorhanden 
sind. Da keine entsprechenden Festsetzungen getroffen wurden, kann auf 
Bebauungsplanebene hiervon nicht ausgegangen werden. Bei einer Tiefe über 3 m ist 
nach der Fachliteratur ein Regenwasserabfluss mit ortsnaher Versickerung 
vorzusehen. Im Umweltbericht werden keine Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des 
Bodens gemacht. Die Aussagen der großmaßstäblichen Bodenkarte werden 
dahingehend revidiert, dass keine natürlichen Bodenprofile im Bereich der 
Erdfunkstelle vorhanden sind. Die Inanspruchnahme von Magerweiden für 
Versickerungsmaßnahmen ist auf jeden Fall zu vermeiden und ggf. als Eingriff zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund halten wir die Verlagerung auf die 
Baugenehmigungsebene nicht für gerechtfertigt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass im Zuge des Vorhabens keine 
gesonderten Maßnahmen zur Versickerung auftreffender Niederschläge 
erforderlich werden. Eine Überprüfung dieser Annahme erfolgt im Rahmen des 
Monitorings. 
 
Vorbehaltlich der ergänzenden Begehungen erscheint die vorgeschlagene 
Aufforstungsfläche innerhalb des Bereichs 2 auch aus unserer Sicht als geeignet. 



 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In Rücksichtnahme auf landwirtschaftliche Belange wird nunmehr eine 
Ersatzaufforstung in Teilen im Osten innerhalb der Erdfunkstelle angestrebt. Bei 
der forstrechtlichen Genehmigung handelt es sich um ein gesondertes Verfahren 
welches der Vollständigkeit halber im Umweltbericht dargestellt wurde. 
 
Aufgrund der noch ausstehenden Ergebnisse kann seitens des Fachbereichs Leitstelle 
Umwelt noch nicht abschließend Stellung genommen werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zusammenhang insbesondere mit der Integration der Ergebnisse der 
vollständigen tierökologischen und vegetationskundlichen Untersuchungen 
sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages in das Planverfahren erfolgt 
eine erneute Offenlegung des Bebauungsplan-Entwurfes gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB, sodass eine abschließende Stellungnahme durch die zuständigen 
Fachbehörden erfolgen kann. 
 
Seitens des Fachbereichs Wasser- und Bodenschutz bestehen keine prinzipiellen 
Bedenken gegen den offengelegten Bebauungsplans-Entwurf. 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die in der Begründung zum B-Plan und im Umweltbericht getätigten Aussagen sind 
nachvollziehbar und hinreichend. Die abzusehenden Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Wasser und Boden bei Umsetzung der Maßnahme erscheinen vertretbar 
bzw. sind akzeptabel. Besonders unter Berücksichtigung, dass beim überplanten 
Bereich auf eine Konversionsfläche zurückgegriffen wurde und bei einer Errichtung auf 
alternativen Flächen eine weitergehende Beeinträchtigung - besonders des 
Schutzgutes Boden - zu erwarten wäre. 
 
Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Nichts desto trotz ist auf eine Einhaltung der technischen und organisatorischen 
Vorgaben der Begründung des B-Plans bzw. des Umweltberichts zu bestehen, um die 
negativen Einwirkungen besonders auf das Schutzgut Boden zu minimieren (vgl. § 12 
(9) BBodSchV). Dies sind unter anderem: 
 
• Befestigung notwendiger Wege in wassergebundener Schotterbauweise 
• Getrennter Aushub und getrennte Lagerung von Unter- und Oberboden sowie 
lagenweiser Wiedereinbau 
• Aussetzen der Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 
 
Zudem ist einer dauerhaften Bodenverdichtung entsprechend entgegen zu wirken. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung werden 
entsprechende Hinweise in die Plankarte des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
Das im Umweltbericht angeführte Monitoring gemäß § 4C BauGB hat seitens der 
Kommune zwingend zu erfolgen. Aus Sicht des Fachbereichs Wasser- und 
Bodenschutz ist dabei ein besonderes Augenmerk auf wind- bzw. wasserbedingte 
Erosionserscheinungen zu werfen. Absehbaren negativen Veränderungen des Bodens 
ist danach durch die Stadt gezielt entgegen zu wirken (vgl. § 3 (1) HAItBodSchG). 
 



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Monitoring 
berücksichtigt. 
 
2. NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
 Schreiben vom 23.04.2012, Az. N1-PM1 – cw 
 
 Auf Ihre Anfrage vom 10.04.2012 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber 
dem Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Erdfunkstelle 
Usingen“, keine Einwände bestehen. Alle unsere Leitungen befinden sich außerhalb 
Ihrer Flächennutzung. 
 Wir berufen uns daher auf unser Schreiben vom 05.12.2011, welches hiermit 
weiterhin Bestand behält. 
 
 Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 Wenn das Gebiet über die bisherige Versorgung hinaus mit Erdgas erschlossen und 
Verlegungen von Versorgungsleitungen notwendig werden sollten, bitten wir Sie, uns in 
Ihre Planungen einzubeziehen. 
 
 Für zukünftige Anfragen bitten wir Sie, die Unterlagen nach Möglichkeit in 
elektronischer Form (DWG/PDF) einzureichen. Die Emailadresse lautet: 
koordination@nrm-netzdienste.de  
 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich darüber hinaus kein 
weitergehender Handlungsbedarf; eine Versorgung des Plangebietes mit Erdgas 
ist nicht vorgesehen. 
 
3.  Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 06.06.2012, Az.: IM 31.2-61 d 02/01-87 
 
Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu dem o.g, Bebauungsplanentwurf 
aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung wie folgt Stellung: 
 
Gegenüber dem Planentwurf vom November 2011 wurde der Plangeltungsbereich im 
Süden geringfügig erweitert und die Geltungsbereiche der Sondergebiete wurden 
reduziert. Die für die Sondergebietsnutzung geplante Inanspruchnahme der im 
Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 201 0 
- StAnz. 42/2011 vom 1 7. Oktober 2011) ausgewiesenen Waldfläche im nördlichen 
Teilbereich - sowohl auf Usinger als auch auf Neu-Anspacher Gemarkung - liegt 
unterhalb der Darstellungsgrenze von 5 ha. Die Flächengrößen der im RPS/RegFNP 
2010 betroffenen Waldflächen, sowohl auf Usinger als auch auf Neu-Anspacher 
Gemarkung, liegen damit unterhalb der regionalplanerischen Darstellungsgrenze, so 
dass keine Raumbedeutsamkeit vorliegt. Hinzu kommt, dass die im RPS/RegFNP 201 
0 dargestellte Waldfläche im Norden des Plangeltungsbereichs weder in der Örtlichkeit 
vorhanden noch Wald i.S, des Forstgesetztes ist. Auf die Durchführung eines 
Abweichungsverfahrens kann daher verzichtet werden. Bezüglich der übrigen 
regionalplanerischen Aspekte verweise ich auf meine o.g. Stellungnahme vom 09. 
Januar 2012. 

 
Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege nehme ich zu dem 
vorgelegten Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung: 
 



Die vorgelegte Planung räumt der Tatsache, dass es sich bei den Flächen der 
Erdfunkstelle Usingen um naturschutzfachlich sensible und teilweise sehr hochwertige 
Außenbereichsflächen handelt, einen angemessenen Stellenwert ein. Die auf 
Grundlage der bislang durchgeführten vegetations- und tierökologischen Erhebungen 
sowie der Berücksichtigung besonderer Habitatstrukturen vorgenommene Abgrenzung 
der Photovoltaik-Sondergebietsflächen ist aus naturschutzfachlicher grundsätzlich 
nachvollziehbar. Diese Abgrenzung ist jedoch noch durch die im weiteren \/erlauf der 
Vegetationsperiode vorgesehenen floristischen und faunistischen Untersuchungen zu 
verifizieren. Ggf. werden Modifizierungen der Flächenabgrenzungen oder 
artenschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich. 
 
Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Eine abschließende naturschutzfachliche und -rechtliche Bewertung des Vorhabens 
kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der noch ausstehenden abschließenden 
vegetations- und tierökologischen Untersuchungen sowie der Vorlage einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung nicht erfolgen. 
 
Zu Details in der Eingriffsfolgenbewältigung sowie der Berücksichtigung arten- und 
biotop-schutzrechtlicher Belange im weiteren Verfahren verweise ich auf die 
Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbehörde beim Hochtaunuskreis. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zusammenhang insbesondere mit der Integration der Ergebnisse der 
vollständigen tierökologischen und vegetationskundlichen Untersuchungen 
sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages in das Planverfahren erfolgt 
eine erneute Offenlegung des Bebauungsplan-Entwurfes gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB, sodass eine abschließende Stellungnahme durch die zuständigen 
Fachbehörden erfolgen kann. 
 
Aus der Sicht der Oberen Forstbehörde teile ich Ihnen folgendes mit: 
 
Seitens der Oberen Forstbehörde werden kerne Bedenken gegen den 
Bebauungsplanentwurf erhoben. Im Bereich der Stadt Neu-Anspach werden für die 
Errichtung der Photo-Voltaikanlagen Waldbestände nicht in Anspruch genommen. 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass die Unterlagen zu dem o.g. Bebauungsplanentwurf 
der Stadt Neu-Anspach hinsichtlich der forstlichen Belangen denselben Text enthalten 
wie die Begründung für den Bereich der Stadt Usingen (wo tatsächlich in 
Waldbestände eingegriffen wird). Dies ist verwirrend, die Begründung sollte im 
weiteren Verfahren entsprechend geändert werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
An den gewählten Inhalten der Planunterlagen wird jedoch aus Gründen der 
Vollständigkeit weiterhin festgehalten. 
 
Aus Sicht meiner Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden bestehen gegen 
den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes keine Bedenken. Ich weise jedoch auf 
folgendes hin: 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Bergaufsicht 



Aus bergrechtlicher Sicht wurde keine Überprüfung des Bebauungsplanentwurfes 
durchgeführt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
4. Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Schreiben vom 11.05.2012, Az.: I 18 KMRD- 6b 06/05 - N 513-2012 
 
Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat 
ergeben, dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem 
Bombenabwurfgebiet und im Bereich von ehemaligen Flakstellungen befindet. 
 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich 
ausgegangen werden. Eine systematische Überprüfung {Sondieren auf Kampfmittel) ist 
daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen 
stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die 
Kampfmittelräumarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. 
Der Bescheinigung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen 
dokumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben. 
 
Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Landes 
Hessen wurde das Datenmodul KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der 
Beauftragung des Dienstleisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R 
hinzuweisen. 
 
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den 
Gauß/ Krüger-Koordinaten eingemessen werden. Wir bitten Sie nach Abschluss der 
Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-R-Datei. Das Datenmodul 
KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des 
Kampfmittelräumdienstes downloaden: 
 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de 
(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräumdienst) 
 
Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind 
vom Antragsteller/Antragstellerin, Interessenten/ Interessentin oder sonstigen 
Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die 
genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu 
geben und zu bezahlen. 
 
Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen 
Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt. 
 
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer das 
v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen. 
 
Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung im Lande Hessen. 
 
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die 
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in 
jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der 



Kostenerstattung durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung. 
 
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 
 
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung- und die Vernichtung der gefundenen 
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene 
Kosten übernehmen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Da die angesprochenen Hinweise, sofern relevant, bereits in den Hinweisen 
sowie in der Begründung zum Bebauungsplan enthalten sind, besteht auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung kein weitergehender Handlungsbedarf. Zudem 
wurden bereits entsprechende Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt. Die 
Kampfmittelbeseitigung soll in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, durchgeführt werden. 
 
5.  Regionalverband FrankfurtRheinMain (Schreiben vom 16.5.2012)  
Scheiben vom 16.05.2012 
 
Zu der vorgelegten Planung werden seitens des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass noch keine abschließende Stellungnahme erfolgen kann. 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Da im Frühjahr 2012 eine Ergänzung der Vegetationskartierung erfolgt sowie die 
Fortsetzung der artenschutzrechtlich erforderlichen Erhebungen (voraussichtlich bis 
Mitte Juni) und ggf. sich daraus ergebende spezielle biotop- und artenschutzrechtliche 
Erforderlichkeiten im weiteren Planverfahren berücksichtigt werden sollen, kann ggf. 
eine erneute Veränderung der Flächenfestsetzungen erforderlich werden. Eine 
abschließende Beurteilung ist deshalb erst nach Kenntnisnahme der voraussichtlich 
bis Ende Juni vorliegenden Ergebnisse möglich. Dies betrifft insbesondere die 
nördliche Usinger Fläche, da hier aus der Hessischen Biotopkartierung (2006) 
Informationen zum Vorkommen von Biotopen (Grünland frischer Standorte, extensiv 
genutzt) vorliegen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Zusammenhang insbesondere mit der Integration der Ergebnisse der 
vollständigen tierökologischen und vegetationskundlichen Untersuchungen 
sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages in das Planverfahren erfolgt 
eine erneute Offenlegung des Bebauungsplan-Entwurfes gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB, sodass eine abschließende Stellungnahme durch den Regionalverband 
FrankfurtRheinMain und die zuständigen Fachbehörden erfolgen kann. 
 
Begrüßt wird die Rücknahme der geplanten Solarflächen auf naturschutzfachlich 
wertvollen Flächen im Süden des Gebietes. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bzgl. der Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung gehen wir davon aus, dass eine 
Abstimmung insbesondere bzgl. der ins Verhältnis gesetzten Flächenanteile mit der 
Unteren Naturschutzbehörde erfolgte. Da bei der Bilanzierung der 
naturschutzrechtlichen Kompensation auf die Anwendung der 
Ausgleichsabgabenverordnung verzichtet wurde, ist die Bilanz nicht nachvollziehbar. 
 



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde des Hochtaunuskreises abgestimmt. Im Übrigen sei 
angemerkt, dass die Anwendung der Kompensationsverordnung auf Ebene der 
Bauleitplanung nicht verbindlich ist und die Abarbeitung der Eingriffsregelung 
wie bei dem vorliegenden Bebauungsplan durchgeführt nachvollziehbar auch 
auf verbal-argumentativem Wege erfolgen kann. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind in der Plankarte 1 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dargestellt. Das Entwicklungsziel ist Extensivgrünland. Dem 
Umweltbericht ist zu entnehmen, dass das Grünland innerhalb der Erdfunkstelle bereits 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes (HIAP) extensiv bewirtschaftet wird. Damit 
besitzen die Flächen kein Aufwertungspotenzial, das im Rahmen der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt werden kann. Es bleibt daher unklar, weshalb 
eine Festsetzung dieser Flächen im Bebauungsplan erfolgt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die internen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen sowohl der Umsetzung 
der Ersatzanpflanzungen für verlorengehende Gehölzstrukturen in geeigneter 
räumlicher Anordnung (und weiteren Aufwertungsmaßnahmen für bestimmte 
Offenlandbrüter) als auch dem Erhalt des bereits vorhandenen hochwertigen 
Grünlandes. Eine gegenüber dem derzeitigen Zustand weitere Aufwertung der 
vorhandenen Grünlandvegetation (Magerweide) können die Flächen jedoch nicht 
leisten. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass eine Zuordnung der Legende zur Bestandskarte der Biotop- 
und Nutzungstypenkarte (Karte 1) nicht möglich ist, da die gewählten Farbtöne sehr 
nah beieinander liegen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dem Regionalverband wurde mittlerweile jedoch eine besser lesbare 
Kartendarstellung übermittelt, sodass auch eine eindeutige Zuordnung möglich 
ist. 
 
Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP2010) sind die Flächen, auf denen als interkommunale Kooperation der 
Städte Usingen und Neu-Anspach auf der Erdfunkstelle Usingen eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage gebaut werden soll, als „Wald, Bestand" und „Ökologisch 
bedeutsame Flächennutzung" mit „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" 
dargestellt. Für das Vorhaben wurde mit Beschluss der Verbandskammer vom 
29.02.2012 eine Änderung des RPS/RegFNP 2010 eingeleitet mit dem Hinweis, dass 
es ggf. aufgrund der ausstehenden Untersuchungsergebnisse noch zu Änderungen 
der konkreten Flächenabgrenzungen kommen kann. Im nun vorliegenden Bebau-
ungsplan-Entwurf wurde die als „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage" 
festgesetzte Fläche zugunsten der Festsetzung von Maßnahmenflächen und dem 
Erhalt von Waldflächen reduziert und es befindet sich eine Ersatzaufforstungsfläche in 
der Prüfung und Abstimmung, so dass zur Offenlage der Änderung des RPS/RegFNP 
2010 eine Änderung der Flächenabgrenzung und die Aufnahme der 
Ersatzaufforstungsfläche erforderlich ist.  
 
Für eine Beschlussfassung der Verbandskammer am nächstmöglichen Termin 
(19.09.2012) müssen die für die Offenlage der Änderung des RPS/RegFNP 2010 
relevanten Flächenabgrenzungen dem Regionalverband bis Ende Juni vorliegen. 
 



Falls der Bebauungsplan vor Abschluss des RegFNP-Änderungsverfahrens 
rechtswirksam werden soll, ist er dem Regierungspräsidium Darmstadt zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die konkrete Flächenabgrenzung liegt nunmehr vor, sodass die Offenlegung der 
erforderlichen Änderung des Regionalen Flächenplanes 2010 auch Gegenstand 
der Beschlussfassung der Verbandskammer im September 2012 sein kann. Was 
die Ersatzaufforstungsfläche anbetrifft, so wird dies in einem eigenständigen 
Verfahren außerhalb des Bauleitplanverfahrens geregelt. 
 
 

II.  Anregungen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung § 4 a Abs 3 BauGB  

 
1.  Hochtaunuskreis – Der Kreisausschuss 
Fachbereich Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 
Schreiben vom Juli 2012, Az. 90.60.15 (eingegangen 13.07.2012) 
 
Zu der erneuten Offenlegung des o.g. Bebauungsplanes wird seitens des 
Kreisausschusses des Hochtaunuskreises wie folgt Stellung genommen: 
 
Vom Fachbereich Ländlicher Raum werden die öffentlichen Belange der 
Landwirtschaft/Feldflur vertreten. Hierin sind Aufgaben der Landschaftspflege 
enthalten. Des Weiteren werden die öffentlichen Belange des Forstes wahrgenommen. 
 
Die oben genannte erneute Offenlage des Bebauungsplans wird erforderlich aufgrund 
von Ergänzungen/Änderungen des Planwerks, die zum Zeitpunkt der letzten Offenlage 
noch nicht vorlagen. So standen zur 2. Offenlage die abschließenden Ergebnisse der 
tierökologischen und vegetationskundlichen Untersuchungen noch aus. In dem jetzt 
vorliegenden Entwurf aufgenommenen wurden darüber hinaus die vorgetragenen 
Anregungen aus der vorhergehenden Offenlage. 
 
In den Entwurfsunterlagen ist bestimmt, dass gemäß § 4a (3) 2 BauGB nur zu den 
geänderten/ergänzten Teilen Stellungnahmen abgegeben werden können. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Sicht der vertretenen öffentlichen Belange wird zu der vorliegenden 
Bauleitplanung wie folgt Stellung genommen: 
 
Bezüglich der Verringerung der Modulhöhe von 1,0m auf 0,90m Höhe wird auf die sich 
daraus gegebenenfalls ergebenden Schwierigkeiten bei der Beweidung der Fläche mit 
Schafen aufmerksam gemacht. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erfahrung im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Errichtung von 
Solarparks in anderen Städten und Gemeinden hat jedoch gezeigt, dass selbst 
bei einem Mindestbodenabstand von 0,80 m noch eine problemlose Beweidung 
der Flächen mit Schafen erfolgen kann. 
 
Öffentliche Belange der Landwirtschaft sind darüber hinaus durch das Festhalten an 
der externen Ausgleichsfläche in einer Größe von insgesamt 4,1 ha betroffen. Hier soll 
Grünland einer extensiven Nutzung zugeführt werden bzw. ein verbrachter 
Grünlandstandort einer Wiederbewirtschaftung zugänglich gemacht werden. Die 
Erforderlichkeit des externen naturschutzrechtlichen Ausgleichs wird mit der 
Hochwertigkeit der innerhalb der Sendefunkanlage vorhandenen Vegetation 



begründet, die, entgegen den Anregungen unserer Behörde in der Stellungnahme zur 
letzten Offenlage, keiner Aufwertung mehr zugeführt werden kann. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach eingehender Prüfung kann innerhalb der Erdfunkstelle keine weitere 
Aufwertung der vorhandenen Grünlandvegetation (Magerweide) geleistet 
werden. Ein Festhalten an den externen Ausgleichsflächen wurde daher 
erforderlich. Landwirtschaftliche Belange wurden hierbei in der Weise 
berücksichtigt, als lediglich im Landschaftsplan für entsprechende Zwecke 
empfohlene Flächen herangezogen wurden (ökologisch bedeutsames Grünland 
im Biotopverbundgebiet mit (vorrangigem) Handlungsbedarf zur Umsetzung von 
Naturschutzmaßnahmen). Die betreffenden Flächen waren im Vorfeld der 
Planung bereits durch die Untere Naturschutzbehörde zur Aufnahme ins 
Ökokonto bestätigt worden. Hervorzuheben ist, dass die betreffenden Flächen 
der Landwirtschaft nicht komplett entzogen werden, sondern in extensiver Form 
weiterbewirtschaftet werden können. 
 
Um der mit der Planung einhergehenden Betroffenheit öffentlicher Belange der 
Landwirtschaft Rechnung zu tragen, die durch den externen forstrechtlichen wie auch 
naturschutzrechtlichen Ausgleich zusätzlich verursacht wird, soll nun die in der 1. 
Entwurfsfassung enthaltene externe Ersatzaufforstung an einem für die Landwirtschaft 
weniger beeinträchtigenden Standort umgesetzt werden. Gemäß der jetzigen Planung 
wird als Ersatzaufforstung eine 1 ha große Fläche östlich der Sendefunkanlage, direkt 
angrenzend an einen strukturarmen Douglasienbestand präferiert. Zu dem darüber 
hinaus erforderlichen forstrechtlichen Ausgleich zur Kompensation der Rodungsfläche 
von 2,4 ha Wald treffen die Entwurfsunterlagen ansonsten keine abschließende 
Aussage. Es wird stattdessen auf das separat erforderliche Waldrodungsverfahren 
nach § 12 HForstG verwiesen und die Zahlung einer Walderhaltungsabgabe. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In Rücksichtnahme auf landwirtschaftliche Belange wird eine Ersatzaufforstung 
in Teilen im Osten innerhalb der Erdfunkstelle angestrebt. Bezüglich der 
abschließenden Regelungen kann – wie bereits angemerkt – auf das gesonderte 
forstrechtliche Genehmigungsverfahren verwiesen werden. 
 
Aus Sicht der öffentlichen Belange der Landwirtschaft wird die Wahl der „neuen" 
Präferenzfläche für die Ersatzaufforstung und die darüber hinaus erforderliche 
forstrechtliche Kompensation über die Zahlung einer Walderhaltungsabgabe begrüßt. 
Sollte letztere aufgrund der bestehenden forstrechtlichen Vorgaben von Seiten der 
Forstbehörden nicht anerkannt werden, wird die Verwendung der ökologisch geringer 
wertigen Fläche am westlichen Rand der Sendefunkanlage, südlich der vorhandenen 
Eichenaufforstung als weitere Ersatzaufforstungsfläche angeregt. Diese wurde von der 
oberen Forstbehörde bereits im Zuge der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB als geeignet 
beurteilt. 
 
Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen werden im Rahmen des 
gesonderten forstrechtlichen Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
 
Der Fachbereich Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung nimmt wie folgt zur Planung 
der Städte Usingen und Neu-Anspach Stellung: 
 
Die Bereitschaft der beiden Städte, die besonders wertvollen Bereiche des Areals zu 
schützen und nicht in Anspruch zu nehmen, ist als sehr positiv zu bezeichnen. 
 
Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 



Wie bereits in unsere Stellungnahme zum ersten Entwurf des vorliegenden 
Bebauungsplanes geäußert, erscheint die Aussage, wonach lediglich 30 % der Fläche 
von Modulen überschattet ist, nur schwer nachvollziehbar, zumal es verbunden mit 
sich ändernden Lichteinfallswinkeln durchaus zu weiteren Verschattungen kommen 
kann. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei den in den Planunterlagen enthaltenen prozentualen Angaben handelt es 
sich um Erfahrungswerte (vgl. z.B. Leitfaden zur Berücksichtigung von 
Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) im 
Zusammenhang mit vergleichbaren Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Der Anteil 
der von Modulen überdeckten Flächen wird daher mit 30 % angegeben. Richtig 
ist, dass es über die reine Modulüberdeckung (senkrechte Projektion) 
hinausgehend auch zwischen den Modulreihen im Tagesgang zu weiteren 
temporären Verschattungen kommt. Da sämtliche Verschattungswirkungen – 
also auch die der Zwischenräume zwischen den Solarmodulreihen – 
entsprechend in der Eingriffsbilanz berücksichtigt werden, besteht kein 
dahingehender Überarbeitungsbedarf der Unterlagen. Eine redaktionelle 
Korrektur wird jedoch bzgl. der Vorhabensbeschreibung in der Begründung und 
dem Umweltbericht vorgenommen. Die Modulzwischenräume werden statt „nicht 
beschattet“ nun als „nicht modulüberdeckt“ bezeichnet. 
 
Im Hinblick auf die Bedürfnisse der nachgewiesenen Vogelspezies im Plangebiet, sind 
die angedachten Maßnahmen für den Steinschmätzer als sehr positiv herauszustellen. 
Zu überdenken sind darüber hinaus mögliche biotopverbessernde Maßnahmen für die 
Feldlerche. In Anlehnung an die Aussagen des vorliegenden artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags sind bezüglich selbiger Vogelspezies, etwaig nötige Maßnahmen zur 
Kampfmittelbeseitigung, möglichst spät in deren Brutsaison (ca. Anfang August) 
durchzuführen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anmerkung zum Steinschmätzer wird dabei zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Bezüglich der Anmerkung zur Feldlerche gelten die Aussagen des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, demzufolge vorliegend keine 
artenschutzrechtliche Kompensation im Sinne einer Biotopverbesserung für 
diese Art erforderlich wird. Für die Art sind durch die Planung keine nachhaltigen 
Folgen zu erwarten, da die Feldlerche erfahrungsgemäß eine Akzeptanz für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufweist. Abgesehen davon sind entsprechende 
Verbesserungen für die Feldlerche innerhalb der Erdfunkstelle kaum möglich, da 
bereits durchgängig positive Habitateigenschaften existieren. Wie bereits 
angemerkt, empfiehlt der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur Vermeidung der 
Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art oder auch der 
Verletzung/Tötung einzelner Individuen in der Zeit von April bis einschließlich 
Juli auf Baumaßnahmen zu verzichten. In diesem Zeitraum erforderliche 
Arbeiten, z.B. zur Beseitigung von Kampfmitteln sollten dann nur nach der 
Kontrolle auf aktuelle Brutaktivitäten und anschließender Einweisung des 
Personals durchgeführt werden. 
 
Wie im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages formuliert, können etwaige 
baubedingte Störungen, für die zum Teil sehr störungsanfälligen Vogelarten, in 
erheblichen Maße reduziert werden, sofern die anstehenden Baumaßnahmen für einen 
Zeitraum außerhalb der Brutperiode terminiert sind. Unter Berücksichtigung dieses 
Sachverhaltes ist eine entsprechende Aussage im Rahmen der „Textlichen 
Festsetzungen" unter Punkt 4.5 zu ergänzen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Die artenschutzrechtlichen Hinweise unter Punkt 4.5 werden entsprechend des 
vorgebrachten Hinweises redaktionell ergänzt: 
 
[…] Um darüber hinaus für besonders störungsempfindiche europäische 
Vogelarten erhebliche Störungen zu vermeiden, sollten auch die Baumaßnahmen 
zur Errichtung des Solarparks außerhalb der Brutsaison der festgestellten 
entsprechenden Arten durchgeführt werden.  
 
Sofern entsprechende Arbeiten innerhalb dieses Zeitraums erforderlich werden, 
empfiehlt es sich zur Vermeidung von Kollisionen mit den Verboten des § 44 
Abs. 2 BNatSchG im Vorfeld dieser Baumaßnahmen, die Anwesenheit von 
besonders störempfindlichen europäischen Vogelsarten noch einmal zu prüfen.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weitergehender Handlungsbedarf. 
 
Wie bereits in unserer vorangegangenen Stellungnahme dargelegt, ist sicherzustellen, 
dass die Rote-Liste-Arten im Bereich der Weihnachtsbaumkulturen, im Rahmen der 
anstehenden Rodungsmaßnahmen geschützt werden, bzw. fachgerecht an einen 
geeigneten Standort umgepflanzt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zur Eingriffsminimierung unter Punkt 4.6 werden entsprechend des 
vorgebrachten redaktionell ergänzt: 
 
Im Bereich der Sondergebietsflächen vorkommende gefährdete Pflanzenarten 
(zutreffend ist dies für Teile der südlichen Sondergebietsfläche im Bereich der 
derzeit vorhandenen Weihnachtsbaumkulturen) sind im Rahmen der 
erforderlichen Rodungs- und Bauarbeiten zu schützen bzw. fachgerecht an einen 
geeigneten Standort umzupflanzen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weitergehender Handlungsbedarf. 
 
Im Hinblick auf die dargestellten Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (Punkt 2.6 der Textlichen Festsetzungen), sei an dieser 
Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen bereits Teil einer 
naturschutzrechtlichen Genehmigung der Rodung eines Fichtenbestandes war und 
insofern nicht als Teil der Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplanverfahrens 
(siehe Textliche Festsetzungen) zu berücksichtigen ist. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Er wurde bereits in den textlichen Festsetzungen des 2. Entwurfs entsprechend 
berücksichtigt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht somit kein 
weitergehender Handlungsbedarf. 
 
2. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 Schreiben vom 16.07.2012, hs 
 
Zu der vorgelegten Ergänzung und Überarbeitung des o.g. Bebauungsplans werden 
seitens des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain keine Bedenken vorgebracht.  
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Inanspruchnahme der 
Weihnachtsbaumkulturen nun eine Ersatzaufforstungsfläche östlich innerhalb der 



Erdfunkstelle (Bereich 1) auf einer Fläche vorgesehen ist, die im Regionalplan 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) bereits als 
„Wald, Bestand“ dargestellt ist.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für das Vorhaben wurde mit Beschluss der Verbandskammer vom 29.02.2012 eine 
Änderung des RPS/RegFNP 2010 eingeleitet mit dem Hinweis, dass es ggf. aufgrund 
der ausstehenden Untersuchungsergebnisse noch zu Änderungen der konkreten 
Flächenabgrenzungen kommen kann. Zur Offenlage der Änderung, die der 
Verbandskammer voraussichtlich am 19.09.2010 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, 
erfolgt eine Anpassung der Flächenabgrenzung gemäß dem nun vorliegenden 
Bebauungsplan-Entwurf.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Falls der Bebauungsplan vor Abschluss des RegFNP-Änderungsverfahrens 
rechtswirksam werden soll, ist er dem Regierungspräsidium Darmstadt zur 
Genehmigung vorzulegen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
3. Regierungspräsidium Darmstadt 
Schreiben vom 16.07.2012, Az.: III 31.2 – 61d 02/01-87 
 
Aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung bestehen weiterhin keine 
Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf. Ich verweise hierzu auf meine o.g. 
Stellungnahme vom 06. Juni 2012. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege nehme ich zu dem 
vorgelegten Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung: 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die vorgelegte Planung räumt der Tatsache, dass es sich bei den Flächen der 
Erdfunkstelle Usingen um naturschutzfachlich sensible und teilweise sehr hochwertige 
Außenbereichsflächen handelt, einen angemessenen Stellenwert ein. Die 
vorgenommene Abgrenzung der Photovoltaik-Sondergebietsflächen ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar und wurde durch weitere 
floristische und faunistische Untersuchungen verifiziert.  
 
Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt aus der hervorgeht, dass es 
unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht zu Verstößen gegen die 
artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt. Von zentraler 
Bedeutung ist hier insb. bei den störungsempfindlichen Vogelarten (z. B. Baumpieper, 
Bluthänfling, Feldlerche, Neuntöter) der Verzicht von Baumaßnahmen während der 
Brutzeit. Dieser Tatsache werden die artenschutzrechtlichen Hinweise (Nr. 4.5) des 
Bebauungsplans nicht gerecht, da diese lediglich die Baufeldfreimachung/-
vorbereitung (z.B. Rodung) außerhalb der Brutzeit fordern, nicht jedoch den 
artenschutzrechtlich gebotenen grundsätzlichen Verzicht von Baumaßnahmen 
während der Brutzeit. Der Hinweis ist entsprechend zu ergänzen, und darüber hinaus 
bitte ich zu prüfen, ob diese Vermeidungsmaßnahme nicht auch gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB im Bebauungsplan festgesetzt werden kann. 
 



Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die artenschutzrechtlichen Hinweise unter Punkt 4.5 werden entsprechend des 
vorgebrachten Hinweises redaktionell ergänzt.  
 
[…] Um darüber hinaus für besonders störungsempfindiche europäische 
Vogelarten erhebliche Störungen zu vermeiden, sollten auch die Baumaßnahmen 
zur Errichtung des Solarparks außerhalb der Brutsaison der festgestellten 
entsprechenden Arten durchgeführt werden.  
 
Sofern entsprechende Arbeiten innerhalb dieses Zeitraums erforderlich werden, 
empfiehlt es sich zur Vermeidung von Kollisionen mit den Verboten des § 44 
Abs. 2 BNatSchG im Vorfeld dieser Baumaßnahmen, die Anwesenheit von 
besonders störempfindlichen europäischen Vogelsarten noch einmal zu prüfen.  
 
Die Frage nach der Möglichkeit einer Aufnahme entsprechender Festsetzungen 
zum Artenschutz in den Bebauungsplan wird in Literatur und Rechtsprechung 
bislang nicht einheitlich beantwortet, da die bodenrechtliche Relevanz solcher 
Festsetzungen jedenfalls nicht unmittelbar gegeben erscheint. Im vorliegenden 
Bebauungsplan wurden die artenschutzrechtlichen Anforderungen jedoch im 
Zuge des erstellten Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages und der 
Umweltprüfung ermittelt und in den Planunterlagen nicht zuletzt auch durch 
entsprechende Hinweise nachvollziehbar dargelegt, sodass kein weitergehender 
Handlungsbedarf gesehen wird. 
 
Zu Details in der Eingriffsfolgenbewältigung sowie der weiteren Berücksichtigung arten- 
und biotopschutzrechtlicher Belange verweise ich auf die Stellungnahme der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde beim Hochtaunuskreis. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Sicht meiner Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden bestehen gegen 
den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes keine Bedenken. Ich weise jedoch auf 
folgendes hin: 
 
Bergaufsicht 
Aus bergrechtlicher Sicht wurde keine Überprüfung des Bebauungsplanentwurfes 
durchgeführt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
III.  Öffentlichkeitsbeteiligung  

 
Entfällt.  

Beratungsergebnis: 35 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 

 




